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KULTUR DER ACHTSAMKEIT 
 

Das Bistum Fulda möchte Kindern, Jugendlichen sowie allen Menschen, die 
sich kirchlichem Handeln anvertrauen, Lebensräume anbieten, in denen sie 
ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen, ihre Beziehungsfähigkeit und ihren 
persönlichen Glauben entfalten können. Damit diese Entfaltung möglich 
wird, ist ein sicherer Ort unerlässlich. Mit dem vorliegenden Schutzkonzept 
und den damit verbundenen Präventionsmaßnahmen hat sich die 
Katholische Kirche in Marburg und Umgebung zu diesem Ziel verpflichtet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbereitung und Entwicklung des ISK 
 

Zur Erstellung des ISK wurde im Herbst 2019 eine Projektgruppe aus haupt- 
und ehrenamtlichen Vertreter:innen der Katholischen Kirche und 
Vertreter:innen professioneller Fachgruppen (Juristin, Heilpädagogin, 
Sexualpädagogin) gebildet. Darüber hinaus wurden Kinder und Jugendliche 
(Messdiener:innen) bei der Erarbeitung einer Risikoanalyse miteinbezogen. 
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Das ISK ist auf der Homepage des Pastoralverbundes der kath. Kirche von 
Marburg und Umgebung veröffentlicht.  
 

Ansprechpartnerinnen sind die Präventionsfachkräfte 
 

Jennifer Posse / Jennifer.Posse@bistum-fulda.de / 06421-913910 
Ute Ramb / Ute.Ramb@bistum-fulda.de / 06421-169570 
Carola Zentgraf / carola.zentgraf@bistum-fulda.de  
 
 

Personalauswahl und -entwicklung – Wer kann bei uns aktiv sein? 
 
Zum Personal unserer Pfarrgemeinde zählen hauptamtliches Personal 
(Priester, Pastorale Mitarbeiter:innen, Regionalkantor), angestellte Mitar-
beiter:innen und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen. Das angestellte Perso-
nal setzt sich zusammen aus Erzieher:innen (diese werden von den Leite-
rinnen der Einrichtungen verpflichtet), Verwaltungsmitarbeiterin, Sekretä-
rinnen, Küster:innen und Hausmeistern. 
Ehrenamtlich tätige Personen stellen sich in ihrer Freizeit aufgrund von 
Qualifikation oder Interesse für eine Aufgabe zur Verfügung. In Aufgaben-
feldern, in denen asymmetrische Beziehungen bestehen, insbesondere in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, mit kranken, alten und behinderten 
Menschen, hat die Kirchengemeinde eine besondere Verantwortung be-
züglich der erforderlichen fachlichen und persönlichen Eignung der Mitar-
beitenden. 
 

 

Das erweiterte Führungszeugnis, die Selbstauskunfts- und 
Verpflichtungserklärung 

 

Alle angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die ehrenamtlich 
tätig sein möchten, werden vor Beginn ihrer Tätigkeit in einem Erstge-
spräch über das Schutzkonzept informiert. Das gilt im Besonderen in Be-
reichen der kontinuierlichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, mit kranken, 
alten und behinderten Menschen: Kindergottesdienst, Katechet:innen in 
der Sakramentenvorbereitung, Gruppenleiter:innen, Küster:innen, 
Gottesdienstleitung in Altenheimen und der Leitung von Seniorenkreisen. 

mailto:Jennifer.Posse@bistum-fulda.de
mailto:Ute.Ramb@bistum-fulda.de
mailto:carola.zentgraf@bistum-fulda.de
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Zudem werden die Mitarbeiter:innen schriftlich durch die Pfarrbüros oder 
dazu beauftragte Personen um die Bearbeitung folgender Formalitäten 
aufgefordert.  
Das geschieht mit einem Begleitschreiben (s. Dokument 4 im Anhang), das 
die Notwendigkeit dieses Vorgehens erläutert. Ziel ist es, die Haltung der 
Achtsamkeit in den Kirchengemeinden stetig zu verbessern. 
 

1. Erweitertes Führungszeugnis (EFZ)  
Das EFZ enthält verurteilte Straftaten. Dazu wird vom Sekretariat des 
Pfarrbüros ein Anforderungsschreiben ausgestellt, dass bei der Mel-
debehörde vorgelegt wird. Dadurch erfolgt die Ausstellung kostenfrei. 
Die Vorlage des EFZ wird im Pfarrbüro dokumentiert. Das EFZ wird 
dann umgehend wieder an den/die Antragsteller:in zurückgegeben.  

 

2. Selbstauskunftserklärung  
Mit der Unterzeichnung einer Selbstauskunftserklärung (s. Dokument 
2) wird belegt, dass kein Strafverfahren anhängig ist, welches nicht im 
EFZ abgebildet ist. Das Dokument wird vom Sekretariat übermittelt 
und namentlich unterschrieben im Pfarrbüro abgelegt. 

 

3. Verpflichtungserklärung  
Die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung (s. Dokument 3) 
bestätigte die Kenntnisnahme und Bereitschaft zur Einhaltung eines 
Verhaltenskodexes (siehe Dokument 1 im Anhang).  
Auch dieses Dokument und der genannte Verhaltenskodex wird vom 
Pfarrbüro übermittelt. Die Verpflichtungserklärung wird unterschrie-
ben im Pfarrbüro abgelegt.  
 

WICHTIG: 

Alle Pfarrer, pastoralen Mitarbeiter:innen und dazu beauftragte Personen 
melden die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen seiner/ihrer Seelsorgeberei-
che initiativ an das Pfarrbüro oder die mit der Dokumentation beauftragte 
Person. Diese senden das oben genannte Anschreiben mit allen Formularen 
den Mitarbeiter:innen zu und übernehmen anschließend die Dokumenta-
tion.  

Nach 5 Jahren müssen Ehrenamtliche, die weiterhin tätig sind, ein aktuelles 
EFZ vorlegen, was ebenfalls im Pfarrbüro dokumentiert wird.  
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Teilnahme an Präventionsschulungen 
 
Ein wichtiger Baustein präventiver Arbeit sind Schulungen für haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitende mit dem Ziel, diese zu sensibilisieren und eine 
sichere Handlungskompetenz im Umgang mit sexualisierter Gewalt zu 
vermitteln.  
 
Der Schulungsumfang bemisst sich nach dem Tätigkeitsbereich der zu 
schulenden Person, ebenso nach Häufigkeit, Intensität des Kontaktes zu 
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und dem 
Kontext, in dem die Mitarbeit stattfindet. 
 

An dreistündigen Schulungen nehmen Mitarbeitende aus folgenden 
Gruppen teil: Kinderwortgottesdienst, Erstkommunion- und Firmka-
techese, Krippenspiel, Ministrantenarbeit und Ferienfreizeiten. 
Alle Ehrenamtliche, die mit Kindern übernachten (Freizeiten, Messdiener-
wochenende), müssen an einer 6-stündigen Schulung teilnehmen. Der Be-
such einer Gruppenleiterschulung und der Erwerb einer JugendLeiterCard 
(JuLeiCa) beinhaltet die 6-stündige Präventionsschulung.  

 
 

WICHTIG: 

Pfarrer und Pastorale Mitarbeiter:innen nehmen eigens für die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter:innen seiner/ihrer Seelsorgefelder Kontakt mit der Fach-
stelle Prävention des Bistums Fulda auf und erfragen mögliche Schulungs-
termine, zudem informieren die Präventionsfachkräfte über anstehende 
Termine per E-Mail. 

Die Pfarrbüros übernehmen die Dokumentation über die Teilnahme der 
Ehrenamtlichen an Schulungen. 

Nach 5 Jahren müssen Ehrenamtliche, die weiterhin tätig sind, an einer Ver-
tiefungsschulung teilnehmen. Die Erinnerung und Dokumentation über-
nimmt das Pfarrbüro oder die dazu beauftragte Person.  
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Die Präventionsfachkräfte informieren die zuständigen Personen über die 
Aufgaben der Dokumentation. Dafür sind zuständig (Stand Juli 2024) 
 
St. Peter und Paul:   Anke Nau 
St. Johannes Evangelist:  Monika Bauer 
Liebfrauen:    Carola Zentgraf 
St. Franziskus:    Carola Zentgraf 
Heilig Kreuz:    Monika Bauer 
 
 

Vorgaben für Hauptamtliche 
 
Für alle hauptamtlichen Mitarbeiter:innen sind die Vorlage eines EFZ, die Teil-
nahme an einer 12-stündigen Schulung und der Besuch von Vertiefungsschulungen 
Teil des Arbeitsvertrages und somit Pflicht. Die Einholung der erforderlichen 
Dokumente und Überwachung der Einhaltung der Vorgaben obliegt der 
Personalführenden Stelle im Bistum Fulda.  
 
 

Vorgehensweise im Verdachts- und Beschwerdefall 
 
Den Pfarrgemeinden der katholischen Kirche in Marburg und Umgebung ist es ein 
Anliegen, dass Verdachts- und Beschwerdefälle, Grenzverletzungen und die Miss-
achtung des Verhaltenskodexes in einer Grundhaltung der Offenheit und Sensibi-
lität angesprochen werden können und gehört werden, um daraus zu lernen und 
Abläufe zu korrigieren.  
Grundsätzlich kann mit allen Personen der Pastoral vertrauensvoll Kontakt aufge-
nommen werden. Besondere Vertrauenspersonen sind die beiden Präventions-
fachkräfte.  
Bei einem möglichen Verdachts- und Beschwerdefall kann zudem die interne Prä-
ventionsfachstelle im Bistum Fulda praevention@bistum-fulda.de direkt kontak-
tiert werden. 

 
(s. Dokument 5 – Handlungsleitfaden im Verdachtsfall und  

Dokument 6 – Handlungsleitfaden bei Beobachtung von Grenzverletzungen)  

 
Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der externen Beratungsstelle 
neu:haus (SkF) / info@skf-marburg.de in Marburg und der Fachberatungsstelle 
Wildwasser Marburg e.V. / info@wildwasser-marburg.de . 

mailto:praevention@bistum-fulda.de
mailto:info@wildwasser-marburg.de
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Hingewiesen sei auch auf das Angebot des Hilfetelefons: 
Kinder- und Jugendtelefon / 116 111 
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch. Anrufen –  
auch im Zweifelsfall / 0800 22 55 530 
Gewalt gegen Frauen / Tel. 116 016 
Gewalt an Männern / Tel. 0800 1239900 
 
Weitere Informationen sind hier erhältlich: 
www.praevention-bistum-fulda.de  
www.hilfeportal-missbrauch.de  
www.praevention-bistum-
fulda.de/praevention/pdf/05_Materialien/Augen-auf.-Hinsehen-und-
handeln-Information-zur-Praevention-von-sexualisierter-Gewalt.pdf  
(Broschüre „Augen auf. Hinsehen und handeln!“) 
 
Das Thema Prävention bedarf einer beständigen Sensibilisierung, um die 
Haltung der Achtsamkeit in den Gemeinden lebendig zu halten und zu 
fördern.  

 

 
Qualitätsmanagement 

 

Spätestens nach 5 Jahren, oder nach einem Vorfall, muss das ISK evaluiert 
und ggf. angepasst werden. Dabei sind fachliche Entwicklungen im Bereich 
Prävention sexualisierter Gewalt zu berücksichtigen.  
 
Das ISK wurde 2022 nach der Ratifizierung der Verwaltungsräte aller Ge-
meinden in Kraft gesetzt und der Präventionsfachstelle des Bistums Fulda 
zugeleitet. Im Juli 2024 wurde das Schutzkonzept das erste Mal überar-
beitet, im September 2025 das zweite Mal.  

http://www.praevention-bistum-fulda.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.praevention-bistum-fulda.de/praevention/pdf/05_Materialien/Augen-auf.-Hinsehen-und-handeln-Information-zur-Praevention-von-sexualisierter-Gewalt.pdf
http://www.praevention-bistum-fulda.de/praevention/pdf/05_Materialien/Augen-auf.-Hinsehen-und-handeln-Information-zur-Praevention-von-sexualisierter-Gewalt.pdf
http://www.praevention-bistum-fulda.de/praevention/pdf/05_Materialien/Augen-auf.-Hinsehen-und-handeln-Information-zur-Praevention-von-sexualisierter-Gewalt.pdf
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Dokument 1 
 

Verhaltenskodex – Allgemeiner Teil  
 
Das Bistum Fulda bietet Lebensräume, in denen Menschen ihre Persön-
lichkeit, ihre religiösen und sozialen Kompetenzen sowie ihre Begabungen 
entfalten können. Besonders Kinder, Jugendliche sowie schutz- oder hilfe-
bedürftige Erwachsene sollen sich angenommen und sicher fühlen. Hierzu 
sind schützende Strukturen zu schaffen und in Institutionellen Schutzkon-
zepten verbindlich zu beschreiben. Die Verantwortung für die Implemen-
tierung dieser Schutzkonzepte tragen in erster Linie die jeweiligen Lei-
tungsverantwortlichen. 
Die Präventionsarbeit im Bistum Fulda hat zum Ziel, eine „Kultur der Acht-
samkeit“ zu etablieren, die auf den christlichen Grundwerten beruht. Für 
alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen heißt dies, eine Grundhal-
tung von Wertschätzung und Respekt einzunehmen. Neben einem be-
wussten und reflektierten Umgang mit sich selbst erfordert dies einen 
achtsamen Umgang mit den Kindern und Jugendlichen sowie den schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen. 
 
Diese Grundhaltung findet ihren Ausdruck in den folgenden allgemeinen Verhal-
tensregeln: 

 
1. Beziehungen achtsam gestalten 

Die Kontaktgestaltung mit den anvertrauten Kindern und Jugendlichen sowie 
den schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen muss wertschätzend und 
respektvoll sein. Die Rechte und die Würde der Anvertrauten sind zu achten. 

 
2. Verantwortungsvoll Nähe herstellen und Distanz wahren 

Die Nähe zu den Kindern, Jugendlichen sowie den schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen ist entsprechend der Rolle der Mitarbeitenden bezie-
hungsweise der ehrenamtlich Tätigen der jeweiligen Situation angemessen zu 
gestalten. Die Intimsphäre der Anvertrauten ist zu respektieren und zu 
schützen.  
Individuelle Grenzempfindungen sind sowohl bei den anvertrauten Kindern, 
Jugendlichen, schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen als auch bei den 
Mitarbeitenden ernst zu nehmen. Das eigene Verhalten ist zu reflektieren 
und auf Nachfrage durch Erläuterung transparent zu machen. 
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3. Respektvoll kommunizieren 

Jede Form von Kommunikation mit Kindern, Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen hat respektvoll zu erfol-
gen. Verbales und nonverbales Agieren muss der Rolle der oder des 
Handelnden entsprechen und den jeweiligen Adressaten angemessen 
sein. Bei der Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken ist die 
Auswahl von Bildern und sonstigen Materialien im Sinne des 
Jugendschutzes und eines achtsamen Umgangs miteinander zu 
treffen. 

 
4. Macht und Autorität verantwortlich einsetzen 

Die Macht- und Autoritätsstellung gegenüber den anvertrauten Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen ist nicht 
zum eigenen Nutzen, sondern verantwortungsbewusst und zum Wohl 
der Anvertrauten auszuüben. Das Handeln der Verantwortlichen darf 
nicht willkürlich, sondern muss nachvollziehbar und begründbar sein. 

 

5. Situationsangemessen Stellung beziehen 
Sexualisierte physische und psychische Grenzverletzungen und Über-
griffe schädigen die betroffene Person. Sofern sie nicht sanktioniert 
werden, tragen sie dazu bei, dass sich grenzverletzendes Verhalten im 
sozialen Kontext etabliert. Daher darf solches Verhalten nicht toleriert, 
sondern soll situationsangemessen angesprochen werden. Mit-
arbeitende und ehrenamtlich Tätige sind dazu angehalten, Maßnah-
men zum Schutz der Anvertrauten einzuleiten und wenn nötig die in-
stitutionellen Verfahrenswege zu nutzen. 

 
 

Verhaltenskodex – Spezifischer Teil 
 
6. Beachtung der Intimsphäre 

Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Es 
braucht klare Verhaltensregeln, um die individuelle Intimsphäre 
sowohl der Kinder und Jugendlichen, schutz- und hilfebedürftigen Er-
wachsenen als auch der betreuenden haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter:innen zu achten und zu schützen:  
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• Wir gehen mit dem oft auch notwendigen und wichtigen Körperkontakt 

sensibel um. 

• Situationen, in denen einzelne Mitarbeiter:innen mit Kindern und Ju-
gendlichen allein sind, gestalten wir offen und transparent.  

• Bei Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen wird im Vorfeld mit 
den Teilnehmer:innen und Eltern die Zimmeraufteilung besprochen. Es ist 
uns wichtig, dass eine weibliche und männliche Person, die Gruppe 
begleitet.  

 
7. Zulässigkeit von Geschenken und Vergünstigungen 

Geschenke und Bevorzugungen können keine ernst gemeinte und pädago-
gisch sinnvolle Zuwendung ersetzen. Daher gehört es zu den Aufgaben der 
verantwortlichen Tätigen, den Umgang mit Geschenken reflektiert und 
transparent zu handhaben. Geschenke und Vergünstigungen gehen an die 
gesamte Gruppe, denn eine Bevorzugung Einzelner kann zu gefährlichen Ab-
hängigkeiten führen (Ausnahme: z.B. Geburtstage). 

 
8. Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken und deren Nutzung 

Der Gebrauch von Smartphone und anderer Medien und die Nutzung der 
"sozialen Netzwerke" wird von den verantwortlichen Leiter:innen einer Ver-
anstaltung festgelegt. 
Wir achten auf die Einhaltung des Datenschutzgesetzes, besonders bei dem 
Recht am eigenen Bild wie bei der Veröffentlichung von Fotos und Videos in 
sozialen 
Netzwerken. Das Fotografieren und Filmen in Wasch-, Toiletten- und Schlaf-
räumen ist grundsätzlich nicht erlaubt.  
Das Aufnehmen und Veröffentlichen von Fotos und Videos erfolgt neben der 
Erlaubnis durch den Erziehungsberechtigten nur mit Einverständnis der 
Kinder und Jugendlichen. 

 
9. Konsequenzen bei Regelüberschreitung 

Wenn die Regeln für das achtsame Miteinander missachtet werden, ist es 
Aufgabe der Leiter:innen mit Konsequenzen zu reagieren. 
Wir besprechen mögliche Sanktionen und legen sie offen. Sie sollen in direk-
tem Zusammenhang, zeitlich und sachlich, mit der Tat stehen und müssen 
angemessen sein. Wir schließen körperliche, psychische, verbale Gewalt als 
Disziplinierungs-maßnahme aus. 
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Dokument 2 
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Dokument 3 
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Dokument 4 
 
Begleitschreiben für Ehrenamtliche bezüglich der 
Präventionsmaßnahmen 
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Dokument 5 
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Dokument 6 
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Platz für Notizen: 
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